












3521750

3521750

3522000

3522000

3522250

3522250

3522500

3522500

3522750

3522750

3523000

3523000

3523250

3523250

3523500

3523500

3523750

3523750
3524000

3524000

53
0
25

00

53
0
25

00

53
0
27

50

53
0
27

50

53
0
30

00

53
0
30

00

53
0
32

50

53
0
32

50

53
0
35

00

53
0
35

00

53
0
37

50

53
0
37

50

53
0
40

00

53
0
40

00

53
0
42

50

53
0
42

50

53
0
45

00

53
0
45

00

53
0
47

50

53
0
47

50

53
0
50

00

53
0
50

00

53
0
52

50

53
0
52

50

53
0
55

00

53
0
55

00

ABO Wind AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

Windpark, Denkingen Maßstab M. = 1:5000

Anerkannt:

Erstellt:
Pfullendorf, den
Vermessungsbüro
Dipl.-Ing. Roland Mayer

08.08.18
aufgenommen:         Müller

gezeichnet:              Müller

geprüft:                   Mayer

Diplomingenieur Roland Mayer
VERMESSUNGSBÜRO

Am Berghof 91
88630 Pfullendorf
Telefon 07552 / 56 57
Telefax 07552 / 41 86

info@vermessungsbuero-mayer.de
www.vermessungsbuero-mayer.de

Datei:    18172,  LP5000-4ax.PLT

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und
Einzeichnungen nach § 4 LBOVVO

Eventuell vorhandene unterirdische Versorgungsleitungen,
Stollen, Tanks und dergleichen sind im Lageplan nicht dargestellt.

Lageplan

Kreis             Sigmaringen
Stadt             Pfullendorf
Gemarkung    Denkingen

zeichnerischer Teil zum Bauantrag (§ 4 LBOVVO)

300m200m100m50m10m



GE Renewable Energy 
– Original – 

 

Technische Dokumentation 
Windenergieanlagen 

 

 

 

 

 

 
 

Allgemeine Beschreibung 
 

Konfiguration von Flughindernisbefeuerungs-Systemen und 
Tageskennzeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

imagination at work 
 

 

© 2017 General Electric Company. All rights reserved. 



GE Renewable Energy 
– Original – 

General_Description_Generic-50Hz_ObstructionLights_Germany_GE_DRAFT.docx 

 

 

 
 

Besuchen Sie uns unter 
www.gerenewableenergy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allgemeine Beschreibung 

 

 
Klassifizierung: öffentliches Dokument 

 
Urheber- und Verwertungsrechte 

 

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechtgesetzes geschützt. Zuwiderhandlungen sind strafbar und 

verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte zur Ausübung von gewerblichen Schutzrechten behalten wir uns 

vor. 

 2017 General Electric Company. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 
GE und sind Warenzeichen und Dienstleistungsmarken der General Electric Company. 

Andere, in diesem Dokument genannte Unternehmens- oder Produktnamen sind ggf. Warenzeichen bzw. 

eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen. 
 

 

 

 
 

imagination at work 

https://www.gerenewableenergy.com/


GE Renewable Energy 
– Original – Allgemeine Beschreibung 

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder  
deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu   

dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle 
© 2017 General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 

General_Description_Generic-50Hz_ObstructionLights_Germany_GE_DRAFT.docx 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
1 Einleitung ....................................................................................................................................................... 5 
2 Technische Beschreibung .............................................................................................................................. 5 

2.1 Komponenten des Flughindernisbefeuerungs-Systems ........................................................................ 5 
2.2 Synchronisation der Feuer ..................................................................................................................... 6 
2.3 Bedarfsgerechte Befeuerung ................................................................................................................. 6 

3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung ........................................................................................................ 7 
4 Infrarot LEDs als Flughindernisbefeuerung ................................................................................................... 7 

 



 

 

 



GE Renewable Energy 
– Original – Allgemeine Beschreibung 

Die auf dieser Seite in Textform wiedergegebenen sowie in Zeichnungen, Modellen, Tabellen etc. verkörperten Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der General Electric Company und/oder  
deren verbundene Unternehmen. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu   

dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Ausgedruckte und/oder elektronisch verbreitete Dokumente unterliegen nicht der Änderungskontrolle 

© 2017 General Electric Company und/oder deren verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 

5/7 General_Description_Generic-50Hz_ObstructionLights_Germany_GE_DRAFT.docx 

 

 

1 Einleitung 

Dieses Dokument beschreibt die von GE Wind vorgesehene Flughindernisbefeuerung für Anlagen und orientiert 

sich an den Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 

Luftfahrthindernissen (AVV) in der Fassung vom 26.08.2015. Für die Anlagen bis einschließlich 137 m 

Rotordurchmesser liegt eine Bestätigung der Kennzeichnung durch die Deutsche Flugsicherung diesem 

Dokument als Anlage bei. 

Für Anlagen mit größeren Rotordurchmessern wurden wahrscheinliche Änderungen einer AVV 

Nachfolgeregelung berücksichtigt. Im BImSch Genehmigungsantrag ist dazu ein Antrag auf Ausnahme nach 

Artikel 30 der AVV 2015 erforderlich. Der Ausnahmeantrag ist bei der Landesluftfahrtbehörde zu stellen, welche 

die Zustimmung des BMVI einholt. Verpflichender Mitbestandteil des Ausnahmeantrags ist ein 

Luftfahrttechnisches Gutachten zur Sichtbarkeit der Flugbefeuerung bei Überschreitung von 65 m Abstand 

zwischen Maschinenhausbefeuerung u. oberer Blattspitze. Der Abstand beträgt bei der Anlage mit 158 m 

Rotordurchmesser etwa 75 m. Die grundsätzliche Vorgehensweise, insbesondere für inhaltlich gleiche 

Ausnahmeanträge ist im angehängten Schreiben des BMVI beschrieben. 

2 Technische Beschreibung 

2.1 Komponenten des Flughindernisbefeuerungs-Systems 

Tageskennzeichnung 

 

Die Kennzeichnungsfarben sind verkehrsrot (RAL 3020) und lichtgrau (RAL 7035). 

 
Die Rotorblätter sind durch drei Farbstreifen gekennzeichnet, außen beginnend mit 6 m verkehrsrot - 6 m 

lichtgrau - 6 m verkehrsrot. 

Wird davon abweichend eine Tageskennzeichnung durch weiße  Befeuerung (20.000  cd) gefordert, behält sich  

GE Wind vor, Maschinenhaus und Blätter abweichend von dieser Beschreibung, aber im Sinne der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, zu liefern. 

 
 

 
 

Abb. 1: Maschinenhaus mit umlaufendem roten Streifen 

Bei Gesamthöhen von mehr als 150 m ist das 

Maschinenhaus umlaufend (Abb. 1 Seiten und 

Rückseite) mit einem 2 m hohen verkehrsroten 

Streifen zu markieren. Soll ein Logo innerhalb 

des roten Streifen dargestellt werden, so 

erfordert auch dies einen Antrag auf 

Ausnahme nach Artikel 30 AVV, durch den 

Antragsteller im BimSch 

Genehmigunsverfahren. Aus der 

grundsätzlichen Zustimmung der DFS oder 

errichteten Anlagen ohne 

Ausnahmegenehmigung lässt sich die 

Zulässigkeit nicht schlussfolgern. 
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Der Turm wird mit einem 3 m hohen verkehrsrotem Farbring, beginnend in 40 m Höhe über Grund, alternativ 60 m 

über Grund versehen. 
 

 

 

Nachtkennzeichnung 

 

Die Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen erfolgt mit LED Leuchten der erweiterten Spezifikation (ES) 

auf dem Maschinenhaus; duale Befeuerung, w-rot, 100cd, sowie bei Anlagengesamthöhen von mehr als 150 m 

über Grund zusätzlich Hindernisfeuer mit je 4 Leuchten am Turm, 10cd, nicht blinkend in den folgenden Höhen. 

Projektbezogen können die Befeuerungsebenen von den Werte nach Tabelle abweichen, dies gilt 

insbesondere für die Anlage mit 158 m Rotordurchmesser, da die Angaben sich an den wahrscheinliche 

Anforderungen einer AVV Nachfolgeregelung orientieren: 

 

Rotordurchmesser [m] Nabenhöhe [m] Befeuerungsebene über GOK [m] 

120 110 und 120 75 

120 139 96 

130 110 75 

130 134 90 

130 164.5 60 und 105 

137 110 und 131,4 75 

137 149 60 und 91,5 

137 164,5 60 und 105 

158 120,9 62,6 

158 149 77,2 

158 161 82,7 

 
Je nach Anlage variiert der Abstand der Maschinenhausbefeuerungsebene gegenüber der Nabenhöhe, es gelten 

die folgenden Maße: 

 

Rotordurchmesser [m] 120 130 137 158 

Abstand Befeuerung 

– Nabenhöhe [m] 

 

2,3 
 

2,8 
 

3,5 
 

4,3 

 
2.2 Synchronisation der Feuer 

Das Blinken der Befeuerung ist synchonisiert über ein GPS Signal. 

 

2.3 Bedarfsgerechte Befeuerung 

Die bedarfsgerechte Befeuerung ist optional verfügbar und erfordert ein projektspezifisches Angebot. 
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3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung 

Die Standardausrüstung enthält eine USV zum Betrieb der Befeuerung für einen Zeitraum von 3 Stunden. 

Längere USV Zeiten sind auf Anfrage möglich. 

4 Infrarot LEDs als Flughindernisbefeuerung 

Wenngleich in der AVV keine Regelungen zu Infrarot Leuchten enthalten sind, können diese projektspezifisch 

angeboten werden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem GE Ansprechpartner auf, um die technische 

Abstimmung im Detail durchzuführen (z.B. Anzahl und Position der Leuchten, Batterielaufzeit usw.). 

Die IR Leuchten entsprechen den finnischen Trafi Anforderungen und sind in der Ausführung nach ICAO, 

geringe Intensität, Typ A verfügbar. 

Weitere technische Daten finden sich in den angehängten Dokumenten: 

 
 Herstellerdokumentation, Quantec Datenblatt 

 Anforderungen der finnischen Transport Sicherheits Agentur (Finnish Transport Safety Agency) 
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1 Einleitung 28 

Windenergieanlagen dürfen unter Verwendung des Feuers W, rot über eine maximal unbefeuerte 29 

Höhe von 65 Metern verfügen. Mit dem vorliegenden Dokument soll ermittelt und dargestellt werden, 30 

bis zu welcher Höhe das Feuer W, rot sicher wahrnehmbar ist. 31 

2 Grundlagen 32 

 33 

Als Grundlage für die Berechnungen genutzt, welche als 34 

Herleitung für die Dimensionierung von dem Feuer W, rot 35 

angewandt wurden. Niedergeschrieben wurden diese 36 

Grundlagen in dem Besprechungsprotokoll vom 37 

24.05.2005. Ein Auszug aus diesem Protokoll befindet sich 38 

in dem Kapitel 4 Berechnungsgrundlagen. 39 

Zum Ermitteln der Tragweiten werden in einem rekursiven 40 

Algorithmus Abbildung 1 folgende Funktionen verwendet:  41 

E= E Schwelle *r^2/EXP(LN(q)*r/1000) 42 

 43 

E  Erforderliche Lichtstärken in [cd] zum Er- 44 

  reichen gewünschter Tragweiten in [m] 45 

E Schwelle Schwellenbeleuchtungsstärke (1*10-6 Lux) 46 

r  Tragweite 47 

 48 

q =1/(EXP(2996/ Vx) 49 

 50 

q  Transmissionsfaktor 51 

Vx  meteorologische Sichtweite 52 
 53 

Abbildung 1 54 

  55 
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3 Berechnungsergebnisse 56 

3.1 Daten 57 

In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen sind die 58 

geforderten Leuchtintensitäten des Feuers W, rot bei definierten Abstrahlwinkel beschrieben. Ferner 59 

sind darin die sichtweitenabhängigen Reduzierungen der Nennlichtstärken aufgeführt. Tabellarisch  60 

zusammengefasst ergibt  sich daraus folgende Darstellung. 61 

 
Abstrahlwinkel des Feuers 
W, rot 

Meteolorogische Sichtweite [m] 15° 10° 5° 

800 2 cd 20 cd 100 cd 

5000 0,6 cd 6 cd 30 cd 

10000 0,2 cd 2 cd 10 cd 
 62 

Tabelle 1: : Leuchtintensitäten der Feuer W, rot bezogen auf bestimmte meteorologische Sichtweiten 63 

bei definierten Abstrahlwinkeln 64 

 65 

3.2 Berechnungsergebnisse 66 

  
Tragweite [m] 

M
et

eo
ro

lo
gi

sc
he

 
S

ic
ht

w
ei

te
 [m

] 

  1153,52 872,71 527,11 2550,86 1542,90 639,54 2255,63 1184,33 419,95 

800 100 20 2             

5000       30 6 0,6       

10000             10 2 0,2 

 67 

Tabelle 2: Ermittelte Tragweiten der Feuer W, rot bezogen auf bestimmte meteorologische Sichtweiten 68 

bei definierten Abstrahlwinkeln und Leuchtintensitäten. Zugrunde gelegt wird die worse-case 69 

Schwellenbeleuchtungsstärke von 1*10^-6 Lux. 70 

3.3 Zeichnerische Darstellung 71 

 72 

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass im ungünstigsten Fall bei einem Überflug von bis zu 100,5 73 

Metern über dem Feuer das Feuer W, rot immer noch sicher wahrnehmbar ist. 74 

Hierbei wurden die Schwellenbeleuchtungsstärke von 1*10^-6 Lux und die meteorologische 75 

Sichtweite von 800 m berücksichtigt. Eine unbefeuerte Höhe von 100,5 Metern ist bezogen auf die 76 

Sicherheit als worse-case-Fall zu betrachten. 77 
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3.4 Entstehung des Wertes 65 m 78 

Der Wert „65 Meter“ als maximale unbefeuerte Höhe hat keine begrenzende Grundlage. Er entstand 79 

nach einer Einschätzung von der derzeit aktuell größten geplanten Windenergieanlage: 126 m 80 

Nabenhöhe und 130 m Rotordurchmesser. Abzüglich des Abstandes zwischen Nabenhöhe und 81 

Feuerhöhe ließen die damals formulierten 65 m noch ein weiteres Wachstum zu. Tendenziell gab es 82 

zu der Zeit die verbreitete Auffassung, dass noch längere Rotorblätter praktisch nicht handhabbar 83 

wären. 84 

 85 

Abbildung 2: Auszug aus dem FVT-Protokoll 24.05.2005 86 

Der bis dahin gültige Wert  von 50 Meter sollte vorsichtig auf 65 m erhöht werden. In zukünftig 87 

folgenden AVV’s sollte der Wert dann mit den ggf. weiter wachsenden Anlagen stufenweise steigen. 88 

 89 

  90 
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4 Berechnungsgrundlagen 91 

Auszug: 92 

Protokoll der Besprechung „Erfahrungsaustausch über die Anwendung der Allgemeinen 93 

Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV)“ 94 

Ort: BMVBW, Bonn 95 

Datum: 24.05.2005 96 

Protokoll: Hermann, FVT 97 

(Quelle WSV, FVT): 98 

Die Sichtbarkeit sowie die Auffälligkeit eines Feuers wird im Folgenden mit den lichttechnischen 99 

Kriterien untersucht: 100 

- Voraussetzungen für das Erkennen farbiger Lichtzeichen, Gerdes, Ortung und Navigation 3/82 [1] 101 

- VV-WSV 2405 Tragweiten und Lichtstärken von Feuern und Signallichtern [2] 102 

- VV-WSV 2401 Richtfeuer [3] 103 

- Handbuch der Beleuchtung [4] 104 

(VV-WSV: Verwaltungsvorschrift der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) 105 

Schwellenbeleuchtungsstärke 106 

Für die Beurteilung der Sichtbarkeit eines Feuers bei Nacht kommen in der Wasser- und 107 

Schifffahrtsverwaltung zwei verschiedene Schwellenbeleuchtungsstärken zum Einsatz. 108 

(a) 2*10-7 lx (Lux) 109 

Diese Beleuchtungsstärke wird generell für alle Anlagen auf See und im Binnenbereich verwendet. 110 

(b) 1*10-6 lx 111 

Diese Beleuchtungsstärke ist gemäß der Verwaltungsvorschriften bei dem Feuertyp „Richtfeuer“ 112 

anzuwenden. 113 

Die Schwellenbeleuchtungsstärke ist die Beleuchtungsstärke, die vom Lichtsignal an das Auge des 114 

Beobachters gelangen muss, damit es sicher erkannt wird. Sie hängt von der Umgebungshelligkeit ab 115 

und muss für Tag und Nacht unterschiedlich gewählt werden. 116 

Die Verwendung von unterschiedlichen Schwellenbeleuchtungsstärken für den Nachtbetrieb ist 117 

zusätzlich sinnvoll, da damit die ermittelte erforderliche Lichtstärke an die Umgebungshelligkeit des 118 

Objektes angepasst werden kann. 119 

Da in den letzten Jahrzehnten die künstliche Beleuchtung deutlich zugenommen hat, besteht im 120 

Schifffahrtszeichenwesen häufig der Wunsch, die höhere Schwellenbeleuchtungsstärke (b) zu 121 

verwenden. Die Lichtstärke wird dadurch um den Faktor 5 höher als bei Anwendung von (a), sodass 122 
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sich das Lichtsignal gegenüber dem aufgehelltem Hintergrund sowie den konkurrierenden Lichtern 123 

durchsetzen kann. 124 

In der Praxis wird daher der Wert von 2*10-7 Lux für Bereiche ohne große Hintergrundaufhellung und 125 

1*10-6 Lux für Bereiche mit Hintergrundaufhellung (z.B. Feuer vor Städten oder Werften) angewandt. 126 

Eine exakte Unterscheidung zwischen diesen Bereichen existiert jedoch nicht. Der Begriff Tragweite 127 

beschreibt den Abstand bei dem ein Feuer sicher erkannt wird. Das vom Feuer abgestrahlte Licht 128 

erreicht bei diesem Abstand gerade die Schwellenbeleuchtungsstärke beim Beobachter. Die 129 

Tragweite ist von der Lichtstärke des Feuers und von der Trübung der Atmosphäre abhängig. 130 

Die Auffälligkeit des Feuers kann durch das Verhältnis der am Auge eintreffenden Beleuchtungsstärke 131 

Eist zu der Schwellenbeleuchtungsstärke Eschwelle ausgedrückt werden: 132 

A = Eist / Eschwelle. 133 

In den nachfolgenden Tabellen ist für verschiedene Abstände das Verhältnis A zwischen der beim 134 

Beobachter auftreffenden Beleuchtungsstärke und der notwendigen Schwellenbeleuchtungsstärke 135 

eingetragen. Bei A = 1 gilt das Feuer als sicher erkennbar, je größer A wird, desto auffälliger wird das 136 

Feuer. Die Sichtweiten sind als praktische meteorologische Sichtweite (V0,05) angegeben. 137 

Formeln und Berechnungen 138 

Beleuchtungsstärke E als Funktion von Lichtstärke I0 , Abstand r und Konstante z. 139 �( ) = � ∗ �−�∗   aus [1] 140 

Beziehung zwischen Konstante z, Sichtwert σ, Transmissionsfaktor q und praktischer 141 

meteorologischer Sichtweite V0,05. 142 

= �−�∗ � ⇒ −� =
ln ( )� ⇒ �( ) = � ∗ �ln( )∗�

 143 

Beziehung zwischen Sichtwert σ und Transmissionsfaktor q 144 

ln(σ) = 1,852 * ln(q) 145 

Beziehung zwischen Transmissionsfaktor q und praktischer meteorologischer Sichtweite V0,05 146 

� , 5 =
1300�
ln �1�  

Untersuchte praktische meteorologische Sichtweiten: 147 

V0,05 in km σ (Sichtwert) q (Transmissionsfaktor) 

0,8 0,000972 0,02363 

5 0,3296 0,5492 

7 0,442 0,6435 

10 0,5741 0,7411 

 148 
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